
Maler- und Lackierer, Gerüstbau, Bau, Holz, Kaufmännische Berufe

DAS NEUE BAUVERTRAGSRECHT

Am 1. Januar 2018 sind das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und die Änderungen der
kaufrechtlichen
Mängelhaftung in Kraft getreten. Die Reformierung des Bauvertragsrechts ist für Handwerks-
betriebe
mit weitreichenden Änderungen verbunden, die im Rahmen des Seminars aufgezeigt werden
sollen.

Inhalte

Thema: Bauvertragsrecht
Das Gewährleistungsrecht (Ersatz für Ein- und Ausbaukosten für mangelhaftes Baumaterial)
Das Anordnungsrechts des Bestellers bei Änderungswünschen
Die Abnahme
Abschlagszahlungen
Die Besonderheiten bei Verbraucherbauverträgen, u.a. das Widerrufsrecht des Verbrauchers

Zusatzinfo

Herr RA Damian J. Krause von der Kanzlei Rechtsanwälte SZK Partnerschaft mbB in Darmstadt
17 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 70,- Euro




